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Übernahmebedingungen Rundholz  

DBWOE033 - DB – DE 
 

Geltungsbereich  

Land  Werk 

Austria SJO; WOE 

Process Ebene 1 Process Ebene 2  Kompetenz  

Einkauf Einkauf Holz [Process 3] 

Sortiment 

• Nadel- und Laubholz (gemischte Anlieferung möglich) 

Dimensionen 

• Länge: 3 bis 6 m, Hauptlänge 4 m 

• Durchmesser: 8 cm – 110 cm mit Rinde 

Qualität 

• mit oder ohne Rinde, ordentlich entastet;  

• frei von Erde, Steinen, Schmutz, Reisig, grüner Biomasse wie Gras/Blätter und metallischen Fremdkörpern 

• zulässig sind: Astigkeit, Abholzigkeit, Drehwuchs, Krümmung, Buchs, Ringschäle, Insektenbefall, 

Verfärbungen (Rotstreif, Blaufäule), Rotkern, hartbraun, Harzgallen, Risse u. Zwiesel. 

Nicht übernommen werden: 

o überlagertes Material (Pilzbefall, Weißfäule) 

o angebranntes Material 

o Splitterholz, sowie mit Nägeln oder sonstigen Metallteilen kontaminiertes Material 

Mischungsklassen 

• Nadelhölzer: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie, Zirbe 

• Buche rein 

• Laubhölzer hart: Eiche, Ahorn, Esche, Edelkastanie, 

• Laubhölzer weich: Erle, Linde, Weide, Rosskastanie, Ulme, Birke, 

Pappel (nur Werk St. Johann) 

Übernahme 

Werksvermessung nach Tonne atro (absolut trocken). 

Die Übernahme erfolgt nach den Richtlinien des Kooperationsabkommens Forst Holz Papier (FHP) und den 

Österreichischen Holzhandelsusancen in der jeweils gültigen Fassung 

Bei Mischfuhren erfolgt die Anschätzung der Sortimentsanteile ab 10%. 

Es werden maximal 3 Partien pro LKW übernommen. 

Qualitätsüberprüfung 

Die Qualität der Ware wird bei der Übernahme visuell bewertet. Zusätzlich können stichprobenartige Analysen und 

Überprüfungen zur Einhaltung der Qualitätsbestimmungen durchgeführt werden. 

Mängel 

Falls das Material den Größen- und/oder Qualitätsanforderungen nicht entspricht, behält sich Egger das Recht von 

Preisabschlag, Umdeklaration bzw. Ablehnung der Ware vor. 

Bei nicht den Kriterien entsprechenden Lieferungen werden keine Frachtkosten übernommen und eventuell 

anfallende Entsorgungskosten werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt. 

Für Schäden an unseren Anlagen, hervorgerufen durch im Material verborgene massive Metallteile (I-Träger, 

Wellen, etc.), große Steine und dergleichen haftet der Lieferant. 

 

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst 


